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In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 

4591/J betteTfend die Errichtung eines Abwehrkämpfer-Oenkmales in 

KHttmannsdorfjKotmara vas, Kärnten, welche die Abgeordneten Smol

le, Wabl und Freunde am 28. November 1989 an mich richteten, be

ehre ich mich wie folgt Stellung zu nehmen: 

'Zu Punk t 1 der Anfrage: 

Die Sachlage war in meinem Ressort nicht bekannt. 

Zu Punk t 2 der Anf_~~aJ~~-=-

Die vom Landeshauptmann von K~rnten (Bundesstraßenverwaltung) 

eingeholten Informationen ergaben, daB im Bereich der Ortschaft 

Hollenburg-Wegscheide, jedoch an der B 91. Loiblpaß-Straße und 

nicht an der Rosental-8undesstraße, bei der Abzweigung einer 

GemeindestraBe nach Gbriach im Zuge eines Straßenbauvorhabens 

Aestfli:ichen ;;:Ul~ F!ücl:.ijbereignunp, vorf!.esshen -::ind. 

An diesen Restfl;jchen besteht seiten<; dcI' (Jl'tsgr'llnpr.: KHttmans-
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Falls nach noch durchzuTührender Endvermessung eine Rückübereig

nung erTolgt, wird dies jedoch nur an den Vor-besitzer, der sein 

Interesse schon kundgetan hat, durchgeführt. 

Zu Punkt 3 der AnTrage: 

AUTgrund von bestehenden "Richtlinien Tür künstlerische Ausge

staltungen bei Bauvorhaben der Bundesstraßenverwaltung" ist 

prinzipiell die Errichtung von Denkmälern - unter gewissen Vor

aussetzungen (z.B. verkehrstechnische überlegungen und themati

sche Beurteilung) - aUT bundeseigenen Grundstücken der Straße ~ 

möglich. 

Zu Punkt 4 der AnTrage: 

Da aUT bundeseigenem Grund in diesem Bereich kein Denkmal er

richtet werden soll, ist eine Zuständigkeit des Bundesministe

riums Tür wirtschaTtliche Angelegenheiten nicht gegeben. 
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